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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1974

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die Schreibweise "sollte meine Enthebung" - als im Rahmen der Verfahrenshilfe bestellten Verteidiger - "nicht

umgehend erfolgen, sehe ich mich genötigt, zu Prozeßbeginn in der Ö8entlichkeit die Erklärung abzugeben, daß ich im

Hinblick auf den Umfang der gegenständlichen Causa und der späten Bestellung durch den Ausschuß der

Rechtsanwaltskammer mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, eine Sache, deren Strafsatz bis lebenslang geht,

unvorbereitet zu verteidigen," bildet Grund zur Disziplinarbehandlung.
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